
 

Richtlinien der Stadt Straubing 

zur Vergabe des Integrations- und Teilhabepreises 

 

Präambel 

Für ein friedliches und tolerantes Miteinander braucht es die Bereitschaft der 
Stadtgesellschaft aufeinander zuzugehen.  Integration wird im alltäglichen Miteinander 
gelebt. In Anerkennung und Würdigung besonderer Verdienste um die Integration und 
Teilhabe in der Stadt Straubing wird der Integrations- und Teilhabepreis verliehen. 

 

§ 1 Allgemeines 

I. In Anerkennung und Würdigung besonderer Verdienste um die Integration und 
Teilhabe in der Stadt Straubing, verleiht die Stadt Straubing den Integrations- und 
Teilhabepreis. 

II. Der Integrations- und Teilhabepreis wird in einem Turnus von zwei Jahren 
verliehen. 

III. Der Integrations- und Teilhabepreis stellt eine freiwillige Leistung im Rahmen der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Straubing dar. 

 

§ 2 Preisträgerinnen und Preisträger  

I. Der Integrations- und Teilhabepreis wird verliehen an Privatpersonen und an 
Vereine, Verbände, Institutionen, Initiativen oder Projekte, die sich in besonders 
herausragender Weise im Bereich der Integration und Teilhabe in der Stadt 
Straubing engagiert haben. 

II. Die Verleihung des Integrations- und Teilhabepreises setzt voraus, dass die 
Privatperson oder der Verein, Verband, die Institution oder Initiative oder das 
Projekt ausschließlich ehrenamtlich tätig sind. Die Verleihung des Integrations- 
und Teilhabepreises an Personen für hauptamtliche oder berufliche Tätigkeit ist 
nicht möglich. Die Verleihung des Integrations- und Teilhabepreises an Mitglieder 
des Ausländer- und Migrationsbeirates ist nicht möglich. 

 

§ 3 Höhe des Integrations- und Teilhabepreises 

I. Im Rahmen des Integrations- und Teilhabepreises steht pro Turnus ein Budget 
von insgesamt 2.500 Euro zur Verfügung. 

II. Der Integrations- und Teilhabepreis kann auf mehrere Personen verteilt und 
gestaffelt werden. 
  

§ 4 Vorschlagsrecht und –verfahren. 

I. Zur Einreichung der Vorschläge wird jeweils zu Beginn eines Jahres öffentlich 
aufgerufen. Die Vorschlagsfrist beträgt mindestens drei Monate und wird im 
öffentlichen Aufruf ausdrücklich festgelegt. 



 

II. Vorschlagsberechtigt ist jede natürliche und juristische Person. Sie kann sowohl 
das Projekt eines Dritten als auch das eigene Projekt vorschlagen. 

III. Der Vorschlag ist schriftlich bei der Stadt Straubing einzubringen und mit einer 
kurzen Begründung zu versehen. 

 

§ 5 Auswahlgremium 

Das Auswahlgremium zur Behandlung der Vorschläge und Entscheidung über die 
Preisvergabe besteht aus dem jeweiligen Verwaltungsrat für Migration, dem Vorsitzenden 
des Ausländer- und Migrationsbeirates, dem Vorsitzenden des Sozialausschusses, je einem 
Vertreter der Fraktionen, dem Vorsitzenden der ARGE Freie Wohlfahrt sowie des 
Integrationslotsen. 

 

§ 6 Auswahlverfahren 

I. Die eingegangenen Vorschläge werden von der Verwaltung gesammelt, in einer 
Übersicht aufbereitet und dem Auswahlgremium zur Verfügung gestellt. 

II. Das Auswahlgremium sichtet die Vorschläge und berücksichtigt hierbei 
insbesondere folgende Kriterien: 
- Integrative Wirkung 
- Diversität 
- Nachhaltigkeit 
- Bewusstseinsbildung 
- Ehrenamtliches Engagement 
- Zivilcourage 
- Einsatz für Toleranz und gegen Diskriminierung 
- Originalität und Innovation 

Zudem wird im Rahmen der Auswahl berücksichtigt, ob und in welchem Umfang 
das Projekt bereites durch öffentliche, insbesondere städtische Mittel finanziert 
wird. Eine Vergabe des Integrations- und Teilhabepreises an Personen oder 
Verbände, welche bereits öffentliche Mittel erhalten, ist hierbei nicht 
ausgeschlossen. 

III. Das Auswahlgremium entscheidet mit einfacher Mehrheit über die 
eingegangenen Vorschläge.  

IV. Der Sozialausschuss wird über den oder die Preisträger informiert. 
 

§ 7 Verleihung des Integrations- und Teilhabepreises 

I. Der Integrations- und Teilhabepreis wird vom Oberbürgermeister oder seinem 
Vertreter im Amt im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung überreicht. 

II. Neben dem Geldpreis wird eine Urkunde überreicht. 

 

§ 8 Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

 

Straubing, den 12.12.2022 

 

Pannermayr 

Oberbürgermeister 


